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§ 2 NÖ PSAV Anwendung
zugelassener Pflanzenschutzmittel

 NÖ PSAV - NÖ Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.03.2018

(1) Die Anwendung zugelassener P3anzenschutzmittel zur Bekämpfung des Erregers des bakteriellen Feuerbrandes,

die den Wirksto8 Streptomycin enthalten, darf n u r im Rahmen der Bedingungen und Au3agen des

Zulassungsbescheides nach dem P3anzenschutzmittelgesetz 2011, BGBl. I Nr. 10/2011, in der Fassung BGBl. I Nr.

163/2015 bei Vorliegen von Infektionsbedingungen während der Blütezeit auf den im Anhang festgelegten

Grundstücken in Ertragsanlagen des Intensivkernobstbaues erfolgen. Die Anwendung im Streu- und Hobbyobstbau

(Haus- und Kleingärten) ist nicht zulässig.

(2) Die NÖ Landes-Landwirtschaftskammer hat die betro8enen Betreiberinnen bzw. Betreiber, der im Anhang

genannten Ertragsanlagen des Intensivkernobstbaues, die Imkerverbände sowie die Bezirksverwaltungsbehörde durch

einen Warndiensthinweis vom Vorliegen der Infektionsbedingungen in geeigneter Form unverzüglich zu informieren.

Die Bezirksverwaltungsbehörde hat diesen Warndiensthinweis unverzüglich an der Amtstafel kundzumachen.

(3) Die Anwendung der zugelassenen P3anzenschutzmittel hat tunlichst außerhalb der Zeit des Bienen3uges zu

erfolgen.

(4) Die Anwenderinnen und Anwender dürfen die zur Bekämpfung des Erregers des bakteriellen Feuerbrandes

zugelassenen P3anzenschutzmitteln an andere Personen nicht überlassen. Die Rückgabe von nicht gebrauchten

Mengen und Restmengen an den Abgeber ist davon ausgenommen.

In Kraft seit 17.03.2016 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2011/10
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2015/163
file:///

	§ 2 NÖ PSAV Anwendung zugelassener Pflanzenschutzmittel
	NÖ PSAV - NÖ Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung


